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2. Der Sechste Ausschuß wird gebeten, auch weiterhin 
das Aktivitlltenprogramm für die Dekade auszuarbeiten. 

3. Das Sekretariat soll im Rahmen der vorhandenen 
Mittel und unter Heranziehung freiwilliger Beiträge sowie 
unter Berncksichtigung der auf der achtundvierzigsten und 
neunundvierzigsten 'Thgung der Generalversammlung vor
gegebenen Richdinien mit der Organisation des vom 13. bis 
17. März 1995 anberaumten Kongresses der Vereinten Na
tionen über Völkerrecht fortfahren und die Mitgl;eds!aaten 
über den Stand der Vorbereitungen unterrichtet halten. 

4. Alle Organisationen und Institutionen, die in den 
Abschnitten I bis IV genannt sind und dort gebeten werden, 
dem Generalsekretlir Berichte vorzuJegen, werden ersucht, der 
Generalversammlung nach Möglichkeit auf der filnfzigsten 
'Thgung, spätestens jedoch auf der einundfilnfzigsten 'Thgung, 
Zwischenherichte beziehungsweise abschließende Berichte 
vonulegen. 

5. Die Staaten werden ermutigt, je nach Bedarf natinnale, 
suhregionale und regionale Ausschilsse einzusetzen, die ihnen 
bei der Umsetzung des Programms für die Dekade behilflich 
sein können. Den Dichtstautlichen Organisationen wird nahe
gelegt. die Ziele der Dekade in ihrem jeweiligen Tätigkeits
bereich in geeigneter Form zu fördern. 

6. Es wird anerkannt, daß im Gesamtrahmen der der
zeitigen MitteIhewilligungen eine ausreichende Finanzierung 
zur Durchfilhrung des Programms für die Dekade notwendig 
ist und hereitgesteIlt werden sollte. Freiwillige BeitrIIge seitens 
der Regierungen, der internationalen Organisationen und 
anderer Stellen, so auch des Privatsektors, wären nlltzlich und 
werden nachdrticldich unterat!ltzt. Zu diesem Zweck könnte 
von der Generalversammlung die Schaffung eines vom 
Generalsekretlir zu verwaltenden Treuhandfonds in Erwägung 
gezogen werden. 

49/S1. Berieht der V6Ikerreehtskommfssloo Gber Ihre 
sechsnndvierzlgate Thgung 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Völkmrechtskommission 
über ihre sechsundvierzigste 'Thgung13, 

unter nachdrilckliche Hinweis auf die Notwendigkeit der 
fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des VÖlker
rechts, mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren Instrument 
für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen sowie der Erklärung iIher völkern:cht
Iiche GnmdsJltze für freundscbaftIiche Beziehungen und 
ZuSllmmenarheit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereimen Nationen14 ZU machen und seine Bedeo
tung für die Beziehungen zwischen den Staaten zu erhöhen, 

in der Erwl1gung, daß es wichtig ist, rechtliche und redak
tionelle Fragen, insbesondere auch Themen, die der Völker
rechtskommission unterhreitet werden könnten, an den 
Sechsten Ausschuß zu öberweisen und den Sechsten Ausschuß 
und die Kommission in die Lage zu versetzen, stärker zur 

" 0jJIzI8lIes Pr0t01wll der GeIwaIverstDlllllÜlng. NlJlI1I!I1Idvtenste 
Tagung, Beilag. 10 (A/49/l0). 
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fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts beizutragen, 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, diejenigen völker
rechtlichen Themen weiter zu untersuchen, die sich wegen des 
Interesses, das ihnen die internationale (lemejnsc:haft nunmehr 
beziehungsweise erneut entgegenbringt, für die fortschreitende 
Entwicklung und Kodifizierung des Völkern:chts eignen 
wOrden und die deshalb in das kIInftige Arbeitsprogramm der 
Völkerrechtskommission aufgenommen werden könnten, 

sowie in Anerkennung der Rolle der Völkerrechtskommi ... 
sion bei der EIreichung der Ziele der Völkerrechtsdekade der 
Vereinten Nationen, 

Im Hinblick dara1if, daß die Erfahrung gezeigt het, wie 
nfttzlich es ist, die Debatte über den Bericht der VöIkern:chts
kommission im Sechaten Ausschuß so zu gliedern, daß die 
Voraussetzungen für eine konzentrierte Beschllftigung mit 
jedem der im Bericht behandelten Hauptpunkte gegeben sind, 
und daß dieses Verfahren erleichtert wird, weun die Kommis
sion angiht, zu welchen Einzelthemen MeinnngsllnBerungen 
der Regierongen von besonderem Interesse für die Fortsemmg 
ihrer Arbeit sind, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Völkern:chts
kommission über ihre sechsundvierzigste 'Thgung; 

2. dankt der Völkerrechtskommission für die auf dieser 
'Thgung geleistete Arbeit, insbesondere für die Fertigstellung 
eines Entwurfs des Statnts eines internationalen Strafgerichts
hofs'" und die Annalnne der endgilltigen ArtikelentwUrfe iIher 
das Recht der Dichtschift'ahrtIichen Nutzung internationaler 
Wasserlllufe'6; 

3. empfleh1t der Völkmrechtskommission, ihre Arbeit zu 
den Themen ihres laufenden Programms unter Berncksichti
gang der von den Regierungen scbriftlich oder mündlich bei 
den Debatten in der Generalversammlung abgegebenen 
Stellungnahmen fortzusetzen; 

4. nimmt Kenntnis von den Absichten der Völkerrechts
kommission in bezug auf das Arbeitsorogramm für die 
verhleibende Amtszeit ihrer Mitgliooer17 und fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang nachdrOcklich auf, auf 
ihrer siebenundvierzigsten Thgong die Arbeit an dem Entwurf 
des Kodex der Verbrechen gegen den Frieden und die Si
cherheit der Menschheit und betreffend die Staatenverant
wortlichkeit so fortzusetzen, daß die zweite Lesung der 
Artikelentwllrfe des Kodex und die erste Lesung der Artikel
entwUrfe betreffend die StaatenverantwortIichkeit vor dem 
Ende der laufenden Amtszeit der KommissionsmitgIieder 
abgeschlnssen werden können; 

5. ersucht den Generalsekretär, den vom Sekretariat im 
Jahre 1984 erstellten 'Überblick über die Stautenpraxis betref
fend die internationale Haftung für schlldIiche FoI~ von nach 
dem Völkerrecht Dicht verbotenen Handlungen" als einen 
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wertvollen Beitrag fOr die laufende Arbeit der Kommission zu Besuch dieser Seminare gegeben wird, ruft die Staaten, die 
diesem Thema zu aktualisieren; dazu in der Lage sind, auf, die fOr die Abbaltung der Seminare 

dringend benötigten freiwilligen Beiträge zu 1eisten, und er-
6. billigt die Absicht der Völkerrechtskommission, sucht den Generalsekretllr, im Rahmen der zur Verl'figung ste-

Arbeiten zu den Themen "Recht und Praxis betreffend Vorbe- benden Mittel die Seminare mit den entsprechenden Diensten 
balte zu Verträgen" und "Die Staatennacbfoige und ihre Aus- auszustatten, einschließlich etwa erforderlicher Dolmetsch-
wirkungen auf die Staatsangehörigkeit beziehungsweise -zuge- dienste; 
höriglreit natIlrlicber und jmistischer Personen" durcbzufilbren, 
mit der Maßgabe, daß die endgöltige Form der Arbeit zu 
diesen Themen bescb10ssen wird, nachdem der Generalver
sammJung eine vorIlIufige Untersuchung vorgelegt worden ist, 
und ersucht den Generalsekretllr, im ZUsammenhang mit dem 
letztgenannten Thema die Regierungen zu bitten, bis zum 
1. März 1995 einschlägige Unterlagen vorzulegen, namentlich 
innerstaatliche Rechtsvorschriften, Beschlüsse einzelstaatIicber 
Gerichte sowie diplomatischen und amtlichen Schriftverkehr, 
der für das Thema von Belang ist; 

7. cIonkt der Völkerrecbtskommission fOr ihre Bemöhun
gen um die Verbesserung ihrer Verfahren und Arbeitsmetho
den; 

8. ersucht die Völkerrechtskommission, 

a) folgendes eingebend zu prfIfen: 

i) die Planung ihrer Aktivitäten und Programme 
während der Amtszeit ihrer Mitglieder, eingedenk 
dessen, daß bei der Ausarbeitung der Artikel
entwürfe zu bestimmten Themen möglichst große 
Fortschritte erzielt werden sollten; 

ü) alle Aspekte ihrer Arbeitsmetboden, eingedenk 
dessen, daß die gestaffelte Behandlung einiger 
Themen unter anderem zu einer effektiveren Be
handlung Ihres Berichts im Sechsten Ausschuß 
beitragen könnte; 

b) aucb weiterhin besonders darauf zu acbten, daß in 
ihrem Jahresbericht bei jedem Thema diejeaigen konkreten 
Fragen angegeben werden, zu denen Meinungsllußerungen der 
Regierungen, entweder im Sechsten Ausschuß oder in scbrift1i
cher F~nn, fOr die Fortsetzung ihrer Arbeit von besonderem 
Interesse wären; 

9. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen der Völker
rechtskommission zur Frage der Dauer ihrer Tagung, wie in 
ibrem Bericht" aufgefllhrt. und vertritt die Auffassung, daß es 
in Anbetracht der mit der Arbeit an der fortscbrebenden Ent
wicklung und Kodifizierung des Völkerrechts verbundenen 
Anforderungen und des Umfangs und der Komplexität der auf 
der Tagesordnung der Koll1D1iBsion stehenden Themen wIIn
sehenswert ist, die übliche Thgungsdauer beizubebalten; 

10. bekrliftigt ihre frIIberen Beschlüsse über die Rolle der 
Abteilung Kodifizierung im Sekretariats-Bereich Rechtsange
legenheiten sowic über die Kurzprotokolle und die sonstige 
Dokumentation der Völkerrechtskoll1D1iBsion; 

11. bringt abermals den Wunsch vun Ausdruck, daß auch 
weiterhin in Verbindung mit den Thgungen der Völkerrechts
kommission Seminare abgehalten werden und daß inuner mehr 
Thi1nehmern aus Entwicklungsländern die Gelegenheit zum 

.. 0jfIzk1/es ProtokoU der GeneraJversammlung, NeutIIJ1IdvIeroigsu 
Tagung. Be/loge 10 (N49/10), ZIffer 402. 

12. ersucht den Generalsekretär, der Völkerrecbtskom
mission das Protokoll der auf der neunundvierzigsten Thgung 
der Generalversammlung abgehaltenen Debatte über den 
Bericht der Kommission zusammen mit etwaigen scbrift1ichen 
Erk1änmgen, die die Delegationen im Zusammenhang mit 
ihren milndlichen Erk1änmgen verteilen, zur Kenntnisnahme 
zuzuleiten und eine nach Themen geordnete Zusammenfas
sung der Debatte erstellen und verteilen zu lassen; 

13. empJlehlt, daß die Bemilbangen zur Verbesserung der 
Modalitäten der Pröfung des Berichts der Völkerrechts
kommission durch den Sechsten Ausschuß fortgesetzt werden, 
mit dem Ziel, der Kommission fOr ihre Arbeit effektive Orien
tierungshilfen zu geben; 

14. empfiehlt rllfIJerdem, daß die Debatte über den Bericht 
der Völkerrechtskommission auf der filnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung am 23. Oktober 1995 beginnen soll. 

84. plenarsitf.ung 
9. Dezember 1994 

49/52. ArtIkeJ.entwilrfe fiber das Recht der Dichlschllf
fahrtUclten Nutzung Intematinnaler Wasserlliufe 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Kapitels m des Berichts der Völker
rechtskommission über ihre sechsundvierzigste Thgung, wel
ches die endgöltigen Artikelentwilrfe, samt Kommentaren, 
über das Recht der nichtschiffabrt1icben Nutzung internatio
naler Wasserlliufe enthlUt16

, 

feststellend, daß die Völkerrechtskoll1D1iBsion bescblossen 
hat, die Artikelentwibfe der Generalversammlung zu empfeh
len, und daß sie ferner empfohlen hat, daß die Versammlung 
oder eine internationale Bevo1lmächtig!enkonferenz auf der 
Grundlage dieser Artikelentwflrfe ein Übereinkommen aus
arbeiten soU, 

eingedenk des Artikels 13 Absatz 1 a) der Charta der 
Vereinten Nationen, der vorsieht, daß die Generalversamm
lung Untersuchungen veranlaßt und Empfehlungen abgibt, um 
die fortschreitende Entwicklung des Völkerrecbts sowie seine 
Kodifiziernng zu begünstigen, 

in der Oberzeugung, daß die erfolgreiche Kodifizierung 
und fortschreitende Entwicklung der Regeln des Völkerrechts 
fOr die nicbtscbiffabrt1iche Nutznng internstionaJer Wasser1liu
Ce zur Förderung und Verwirklichung der in den Artike1n 1 
und 2 der Charta niedergelegten Ziele und Gnmdsätze beitra
gen wiIrde, 

unter Berlicksichtigung des Bestehens bliateraler und 
multi1ateraler Obereinkiinfte zur Regelung der nichtscbiffabrt
lichen Nutzung internationaler Wasser1liufe, die durch die 
Vernbschiedung eines nenen internationalen Recbtsakts 
unberilhrt bleiben sollen, sofern die Parteien dieser Oberein
kUnfte nichts anderes beschlossen haben, 




